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Presseinformation  
 
Neues EuGH-Urteil: Positives Signal für 
den Vermittlungsausschuss zur 
Novellierung der Handwerksordnung? 
 
 
Der Europäische Gerichtshof hat zugunsten eines Handwerkers ohne 
Meisterbrief entschieden: Am 11. Dezember entschieden Europas 
Richter (Aktenzeichen C-215/01) höchstrichterlich zum zweiten Mal, 
dass das Gemeinschaftsrecht der Verpflichtung zur Eintragung in die 
Handwerksrolle entgegenstehen kann, wenn „die Erbringung von 
Dienstleistungen im Aufnahmemitgliedstaat verzögert, erschwert oder 
verteuert“. 
 
Der Trend zur Liberalisierung des Meisterzwangs hat durch das 
Urteil neuen Rückenwind erhalten. IFHandwerk-Geschäftsführer 
Michael Wörle: „Das EuGH-Urteil sollte die Einigungsbereitschaft im 
Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat zu 
Gunsten von Handwerkern ohne Meisterbrief erleichtern. Denn ohne 
gesetzliche Liberalisierung in Deutschland wird die Kluft zwischen vom 
Meisterzwang befreiten ausländischen Anbietern und deutschen 
Handwerksfirmen immer größer.“  
 
In dem vom EuGH entschiedenen Fall hatte die Stadt Augsburg gegen 
den Auftraggeber einer portugiesischen Verputzer-Firma ein Bußgeld 
verhängt. Da die portugiesische Firma nicht in die Handwerksrolle 
eingetragen war, sah die Stadt hierin eine Zuwiderhandlung gegen das 
Schwarzarbeitsgesetz. Der Auftraggeber legte dagegen Widerspruch 
ein, über den das Amtsgericht Augsburg zu entscheiden hatte. Dieses 
setzte das Verfahren aus und legte den Fall dem EuGH vor.  
 
Die Bundesregierung plant eine Verschärfung des 
Schwarzarbeitsgesetzes unter der Federführung des 
Bundesfinanzministeriums. Der IFHandwerk fordert, den Tatbestand 
nach § 1 Abs 1 und Nr. 3 und § 2 SchwArbG zu streichen und die 
Novellierung der Handwerksordnung nicht weiter zu verzögern. 
Denn die Abgrenzung der ohne Meisterbrief erlaubten und nicht-
erlaubten Tätigkeiten ist mit einem für die Betroffenen kaum noch zu 
bewältigenden Aufwand verbunden. Mit anderen Worten: Es ist nicht 
klar, was erlaubt ist und was nicht. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf.  
 


